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Synopse vom 03.07.2014 
zur 

Vorentwurfsfassung vom Mai 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und Trägern öffentlicher Belange gingen 
Stellungnahmen ohne planungsrelevante Ergänzungshinweise ein: 
 
1. Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP – Direktion L andesarchäologie, Referat 

Erdgeschichte 
Große Langgasse 29, 55116 Mainz 
 

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP  – Landesdenkmalpflege 
Schillerstraße 44, 55116 Mainz 

 
3. Exorka GmbH 

Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald/Geiselgasteig 
 

4. Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur 
Bahnhofsplatz 1, 56410 Montabaur 
 

5. Landesbetrieb Mobilität Speyer 
St. Guido-Straße 7, 67346 Speyer 

 
6. Landesbetrieb Mobilität Speyer, Projektmanagement Neubau Dahn-Bergzabern 

Pirmasenser Straße 17, 66994 Dahn 
 
7. Prot. Dekanat  

Westring 3, 76829 Landau 
 
8. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

Karl-Helfferich-Straße 2, 67433 Neustadt an der Weinstraße 
 
9. Stadtverwaltung Landau, Stadtbauamt, Untere Denkmalschutzbehörde  

Königstraße 21, 76829 Landau 
 
10. Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht 

Friedrich-Ebert-Straße 14, 67433 Neustadt an der Weinstraße 
 
11. Stadtverwaltung Landau, Stadtbauamt, Untere Bauaufsichtsbehörde  

Königstraße 21, 76829 Landau 
 
12. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abteilung Landentwicklung/ 

Ländliche Bodenordnung 
Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt an der Weinstraße 

 
13. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Moltkering 9, 65189 Wiesbaden 
 
14. Wintershall Holding GmbH 

Rechterner Straße 2, 49406 Barnstorf 
 
15. Einzelhandelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V., Geschäftsstelle Neustadt 

Festplatzstraße 8, 67433 Neustadt an der Weinstraße 
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16. Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 
Friedrich-Ebert-Straße 5, 76829 Landau 
 

17. Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 
Hohlstraße 12, 55743 Idar-Oberstein 
 

18. Stadtverwaltung Landau, Umweltamt, Untere Naturschutzbehörde 
Königstraße 21, 76829 Landau 
 

19. EnergieSüdwest Netz GmbH 
Industriestraße 18, 76829 Landau in der Pfalz 
 

20. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Neustadt 
Chemnitzer Straße 3, 67433 Neustadt an der Weinstraße 

 
21. Creos Deutschland GmbH 

Am Halberg 4, 66121 Saarbrücken 
 

22. Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Fasanerie, 55457 Gensingen 
 

23. Stadtverwaltung Landau, Umweltamt  
Königstraße 21, 76829 Landau 
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1 Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd, 
Obere 
Landesplanungsbehörde,  
Friedrich-Ebert-Straße 14, 
67433 Neustadt/Weinstr. 

Stellungnahme vom 23.05.2014 
AZ: 14-433-11:41 
 
Die Planfläche liegt am westlichen Siedlungsrand und gehört nach 
dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) von 1999 zu 
einem Kleingarten-Bereich und teilweise zu einem 
Überschwemmungsgebiet. 
Vor dem Hintergrund des zu klärenden Umfangs und 
Detaillierungsgrads der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
sind für den Vorhabenbereich die flächenbezogenen Planungen und 
Maßnahmen zu prüfen. So ist darauf hinzuweisen, dass das 
Plangebiet nach dem Raumordnungskataster (ROK) innerhalb des 
Naturparks Pfälzerwald liegt und an das Überschwemmungsgebiet 
„Queich“ angrenzt. 
Im Regionalen Raumordnungsplan (ROP) Rheinpfalz von 2004 ist für 
den Planbereich eine Siedlungsfreifläche dargestellt. Der inzwischen 
zur Genehmigung vorliegende Einheitliche Regionalplan (ERP) 
Rhein-Neckar weist hier eine sonstige Fläche sowie für den südlichen 
Rand des Plangebiets ein Vorranggebiet für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz aus. 
Von landesplanerischer Bedeutung ist für die Planung Z 31 des 
Landesentwicklungsprogramms (LEP) IV und die mit ihm geforderte 
nachhaltige Siedlungsentwicklung und vorrangige Innenentwicklung. 
Den in der Datenbank Raum + Monitor erfassten 
Bauflächenpotentialen zufolge kann die Stadt Landau für 
wohnbauliche Zwecke nicht blockierte Innenentwicklungspotentiale im 
Umfang von 30 ha nutzen. An Außenreserven stehen 18 ha für die 
Entwicklung von Wohnbauflächen zur Verfügung (Stand 23.05.2014). 
Aufgrund dieser Flächenpotentiale, die vor einer 
Flächenneuinanspruchnahme zu nutzen wären, sieht die Stadt 
Landau mit der 17. FNP-Teiländerung gleichzeitig die Rücknahme 
einer gewerblichen Baufläche im Südosten der Stadt vor. Diese 
bisherige Baufläche soll mit dem „Teil B“ der FNP-Teiländerung im 
Umfang der Flächenneuinanspruchnahme für „Teil A“ als Grünfläche 
dargestellt werden. 
Somit ist festzustellen, dass die Bauleitpläne gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst sind. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Eine Umweltprüfung wurde für den im Parallelverfahren aufgestellten 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan durchgeführt, die Hinweise sind 
in diesem enthalten. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
ergänzt. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Planungen 
entsprechen den Zielen der Raumordnung. 

 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung 
erforderlich  
 
 
 
 
 
Ergänzung der 
Planunterlagen 
(Punkt A3.1 der 
Begründung) 
 
 
Keine Änderung 
erforderlich 

2 Deutsche Bahn AG, DB 
Immobilien, Region Mitte, 
Camberger Straße 10, 
60327 Frankfurt 

Stellungnahme vom 04.06.2014 
AZ: 610-St7 
 
Durch die Teiländerung werden die Belange der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen nicht direkt berührt. Wir verweisen auf unsere 
früheren Stellungnahmen.  
Durch die Festsetzung des Bebauungsplanes bzw. des 
Flächennutzungsplanes dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des 
Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht 
gefährdet werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Festlegungen auf Flächennutzungsplanebene haben keine 
Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Eisenbahnverkehrs. 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Keine Änderung 
erforderlich 
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Wir bitten, uns im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 
entsprechend zu beteiligen. 
Des Weiteren weisen wir auf folgendes hin: 
„Alle Neupflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, 
insbesondere Gleisen, müssen den Belangen der Sicherheit des 
Eisenbahnbetriebes entsprechen. 
Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Richtlinie (Ril) 882 
„Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu 
beachten und über folgende Bestelladresse zu erwerben: 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Medien- und Kommunikationsdienste 
Logistikcenter – Kundenservice  
Kriegsstraße 136 
76133 Karlsruhe 
Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der 
Bahnanlagen entstehenden Immissionen (insbesondere Luft- und 
Körperschall, usw.) wird vorsorglich hingewiesen. 

Auf der neben der Bahnstrecke gelegenen Fläche ist entsprechend 
der Darstellung als Grünfläche keine Bebauung geplant. 
 
Der Punkt wird als Hinweis in die Begründung aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, hat jedoch keine direkte 
Relevanz für das Bauleitplanverfahren aufgrund der Darstellung und 
Nutzung als Grünfläche. 

- 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

Keine Änderung 
erforderlich 
 
Ergänzung der 
Planunterlagen 
(Begründung, Punkt 
„Empfehlungen und 
Hinweise“) 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung 
erforderlich 
 

3 Landesamt für Geologie und 
Bergbau,  
Emy-Roeder-Straße 5, 
55129 Mainz 

Stellungnahme vom 30.05.2014 
AZ: 3240-0275-14/V2 
 
Bergbau / Altbergbau: 
Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich 
der 17. Teiländerung des Flächennutzungsplanes der Stadt Landau in 
der Pfalz für den Bereich „Am Lohgraben“ kein Altbergbau 
dokumentiert ist. 
Der Änderungsbereich „A“ wird von der Aufsuchungserlaubnis 
„Herxheimweyher“ (Kohlenwasserstoffe) und dem Bewilligungsfeld 
„Landau-Süd“ (Erdwärme/Sole) überdeckt. 
Der Änderungsbereich „B“ liegt ebenfalls im Bereich des 
Bewilligungsfelds „Landau-Süd“. 
Inhaberin der Aufsuchungserlaubnis „Herxheimweyher“ ist die Firma 
Palatina GeoCon GmbH & Co. KG, Siemensstr. 18 in 67346 Speyer. 
Inhaberin der Bewilligung „Landau-Süd“ ist die Firma geo x GmbH, 
Industriestraße 18 in 76829 Landau. 
Da wir über die genaueren Planungen und Vorhaben keine 
Kenntnisse besitzen, empfehlen wir Ihnen, sich mit den vorgenannten 
Unternehmen in Verbindung zu setzen. 
 
Boden und Baugrund: 
- allgemein: 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen 
Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu 
berücksichtigen. 
 
Mineralische Rohstoffe: 
Keine Einwände 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Informationen werden als Hinweise in die Begründung 
aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Firmen wurden beteiligt, hatten jedoch keine planungsrelevanten 
Eingaben vorgebracht. 
 
 
 
 
Der Punkt wird als Hinweis in die Begründung aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung der 
Planunterlagen 
(Begründung, Punkt 
„Empfehlungen und 
Hinweise“) 
 
 
 
Keine Änderung 
erforderlich 
 
 
 
 
Ergänzung der 
Planunterlagen 
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4 Stadtverwaltung Landau, 
Liegenschaftsabteilung,  
Königstraße 21, 76829 
Landau 

Stellungnahme vom 21.05.2014 
AZ: - 
 
Anbei die Ergebnisse der Grundstückskaufverhandlungen mit dem 
Bundeseisenbahnvermögen, die in der „Entwicklungsstrategie für das 
östliche Bahngelände im Grunderwerbsplan“ dargelegt wurden. 
Die Ausgleichsfläche, die im Zuge der 17. Teiländerung des FNP 
ausgewiesen werden soll, ist ein Teil der in diesem Papier als Fläche 
„F“ bezeichneten Fläche. Diese Fläche sollte bereits aufgrund der 
Vereinbarungen mit der Bahn insgesamt im FNP als Ausgleichsfläche 
ausgewiesen werden.  
Ich kann leider nicht beurteilen, welche Bindungswirkung die 
getroffenen Vereinbarungen mit der Bahn haben und warum diese 
bislang nicht umgesetzt wurden oder ob die Vereinbarung mit der 
Bahn die Ausweisung der Ausgleichsfläche für den Lohgraben 
verhindern und bitte, dies aus Sicher der Abteilung 610 zu prüfen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die genannte Fläche F, zu welcher auch Teil B der 
Flächennutzungsplanänderung gehört, soll gemäß der 
Entwicklungsstrategie im Flächennutzungsplan von gewerblichen 
Bauflächen zu Ausgleichsflächen umgewidmet werden. Dies wird im 
Zuge der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung mit der 
Darstellung als Grünfläche so durchgeführt. Somit wird – unabhängig 
vom Umsetzungsstand der Eigentumsübertragung – den Zielen 
dieses Papiers entsprochen. Vonseiten der Deutschen Bahn AG 
wurde mitgeteilt, dass die Belange der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen nicht direkt berührt werden. 

 
 
 

- 

 
 
 
Keine Änderung 
erforderlich 
 

5 Verband Region Rhein-
Neckar, P 7, 20-21, 68161 
Mannheim 

Stellungnahme vom 12.06.2014 
AZ: 73.8 
 
Gegen den geplanten Flächentausch für die wohnbauliche Nutzung 
einer Planfläche „Am Lohgraben“ bestehen unsererseits keine 
Bedenken. Aus Sicht des Verbandes halten wir für dieses 
Planungsvorhaben auch ein Zielabweichungsverfahren gem. § 10 (6) 
LPlG Rheinland-Pfalz für entbehrlich. Jedoch sollten im Rahmen der 
kommunalen Bauleitplanung die wasserwirtschaftlichen Belange 
angemessen berücksichtigt werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Aussagen werden in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
Die wasserwirtschaftlichen Belange finden in den Planungen 
Berücksichtigung in enger Abstimmung mit der Unteren und Oberen 
Wasserbehörde. Neben der Umsetzung einer 
hochwasserangepassten, aufgestelzten Bauweise im Plangebiet  
werden im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten für Fließgewässer im 
Herbst 2014 durch die Stadt Landau das östlich des Plangebiets und 
direkt westlich des Brückendurchlasses gelegene Flurstück 2737/11 
ausgemäht sowie Hindernisse im Gewässerbett beseitigt. Hiernach 
wird zudem entschieden, in welchem Umfang Abgrabungsarbeiten 
zur Vergrößerung des Gewässerquerschnitts und zur Herstellung 
eines ungehinderten Durchflusses auf dem in der Vergangenheit 
teilweise aufgefüllten Flurstück erforderlich werden. Durch diese 
Maßnahmen werden sowohl der Hochwasserabfluss an dieser Stelle 
verbessert, als auch zusätzlicher Retentionsraum geschaffen. Diese 
Vorgehensweise ist bereits mit der Oberen Wasserbehörde 
besprochen und abgestimmt worden und wird als geeignete und 
angemessene Maßnahme als Ausgleich für die teilweise 
vorgenommenen Aufschüttungen im Norden des Plangebiets 
gesehen. Für das Vorhaben wird nach Rücksprache mit der Oberen 
Wasserbehörde zudem kein separates wasserrechtliches 
Genehmigungsverfahren erforderlich. Die Informationen werden in 
der Begründung ergänzt. 

 
 
 

+ 
 
 
 

 
+ 

 
 
 
Ergänzung der 
Planunterlagen 
(Begründung, Punkt 
„Empfehlungen und 
Hinweise“) 
(Punkt A4.5 der 
Begründung) 
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6 Stadtverwaltung Landau, 
Brand- und 
Katastrophenschutz,  
Haardtstraße 4, 76829 
Landau 

Stellungnahme vom 13.06.2014 
AZ: - 
 
Unsere Stellungnahme v. 17.04.2013 ist auch für die geänderte 
Planung gültig. 
 
Stellungnahme vom 17.04.2013: 
Gegen den o.g. Bebauungsplan werden aus Gründen des 
Brandschutzes keine Bedenken erhoben, wenn folgende 
Forderungen erfüllt werden: 
Gemäß § 15 Abs. 1 der Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz 
müssen bauliche Anlagen so angeordnet und beschaffen sein, dass 
nach Ausbruch eines Brandes die Rettung von Menschen und Tieren 
und wirksame Löscharbeiten möglich sind. 
Zur Löschwasserversorgung muss eine ausreichende 
Löschwassermenge zur Verfügung stehen. Die Löschwassermenge 
ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerkes zu 
bestimmen (DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches 
e.V.).  
Der Netzdruck in der Versorgungsleitung darf an keiner Stelle der 
Entnahmemöglichkeiten (Hydranten) bei Entnahme der 
Löschwassermenge nach Arbeitsblatt W 405 unter 1,5 bar abfallen. 
Im Abstand von höchstens 80 bis 100 m müssen an das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz angeschlossene Hydranten für 
Feuerlöschzwecke gem. DIN 3221 bzw. DIN 3222 vorhanden sein. 
Dem Einbau von Überflurhydranten gem. DIN 3222 ist dabei nach 
Möglichkeit der Vorzug zu geben. Sie sind so aufzustellen, dass die 
Gefahr der Beschädigung durch Fahrzeuge nicht besteht. 
Die Lage von Unterflurhydranten (DIN 3221) ist durch Hinweisschilder 
gem. DIN 4066 deutlich sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 
Die Hausnummern sind bereits während der Bauphase zu vergeben 
und an den Gebäuden/Baustellen anzubringen. Die Hausnummern 
sind in logischer Reihenfolge fortzuführen. 
Diese Stellungnahme ist mit der Freiwilligen Feuerwehr Landau in der 
Pfalz abgestimmt. 
Eine gesonderte Stellungnahme der Feuerwehr erfolgt daher nicht. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Stellungnahme vom 17.04.2013 findet bereits im parallelen 
Bebauungsplanverfahren Berücksichtigung (Teil A). Für die Fläche in 
Teil B sind die Vorgaben aufgrund der Darstellung und Nutzung als 
Grünfläche im Flächennutzungsplanverfahren nicht planungsrelevant. 

 
 
 
- 

 
 
 
Keine Änderung 
erforderlich 
 

7 Generaldirektion Kulturelles 
Erbe Rheinland-Pfalz, 
Direktion 
Landesarchäologie, 
Außenstelle Speyer, Kleine 
Pfaffengasse 10, 67346 
Speyer 

Stellungnahme vom 04.06.2014 
AZ: 735/2014azl 
 
In unserer Fundstellenkartierung sind im unmittelbaren Bereich der 
o.g. Maßnahme keine archäologischen Fundstellen verzeichnet. 
Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden 
vorhandenen prähistorischen Denkmale bekannt; daher ist die 
Zustimmung der Direktion Landesarchäologie - Speyer an die 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Informationen werden als Hinweise in die Begründung 
aufgenommen. 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
Ergänzung der 
Planunterlagen 
(Begründung, Punkt 
„Empfehlungen und 
Hinweise“) 
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Übernahme folgender Punkte gebunden: 
1. Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die 

Erschließungsmaßnahmen hat der Bauträger/Bauherr die 
ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, uns zu 
gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten 
anzuzeigen, damit wir diese, sofern notwendig, 
überwachen können. 

2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die 
Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes 
vom 23.3.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159ff) 
hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende 
archäologische Fund unverzüglich zu melden, die 
Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und 
die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

3. Absatz 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn jedoch nicht 
von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der Direktion 
Landesarchäologie - Speyer. 

4. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, 
so ist der archäologischen Denkmalpflege ein 
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 
Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden 
Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen 
archäologischen Forschung entsprechend durchführen 
können. 

5. Die Punkte 1 - 4 sind in die Bauausführungspläne als 
Auflagen zu übernehmen. 

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäologischen 
Kulturdenkmäler und ersetzt nicht eine Stellungnahme der Direktion 
Landesbau- und Kunstdenkmalpflege. 

 

 


